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den 18, Juni 1949,08.00 Uhr, in Bern, Obergerichtsgebäude, Schanzenstrasse 17,
wozu Parteien hiermit vorgeladen werden.

Dem Beschuldigten ist das Erscheinen freigestellt.
Dem Beschuldigten hiermit eröffnet.

Bern,, den 20. Mai 1949.

Kriegswirtschaftliches Straf appellationsgericht,
8590 . Der Präsident:

Comment

#ST# Wettbewerb- und Stellenausschreibungen, sowie Anzeigen

Entscheid des Bezirksgerichtes Hinterland vom 9. Mai 1949
1. Die am 25. Juni 1948 gegen Lichtsteiner Robert, von Ohmstal (Luzern),

geboren 8. Februar 1905, Vertreter, Burghalde 19, Herisau, zurzeit unbekann-
ten Aufenthalts, von der Oberzolldirektion ausgefällte Busse von Fr. 654,44
wird in 66 Tage Haft umgewandelt.

2. Die Kosten des Verfahrens von Fr. 6.40 und die Publikationskosten
werden Lichtsteiner auferlegt.

8. Dieser Entscheid kann innert 10 Tagen mit der Kassationsbeschwerde
beim Bundesgericht angefochten werden, wenn behauptet wird, er verletze
Bundesrecht. (1.)

Trogen, den 28. Mai 1949.
8590 Die Bezirksgerichtskanzlei von Appenzell A.-Rh.

Schweizerische Gesetzgebung über das private
Versicherungswesen

Das eidgenössische Versicherungsamt hat die schweizerische Gesetzgebung
über das private Versicherungswesen, in deutscher Sprache, neu zusammen-
gestelltund ergänzt. Die handliche, auf den 1. Juli 1948 bereinigte Publikation
kann bei der unterzeichneten Amtsstelle zum Preise von Fr. 2 per Exemplar
bezogen werden. Bei grossern Bestellungen werden Serienrabatte gewährt.

Postcheckkonto III.520.
8174 Drucksachenbureau der Bundeskanzlei Bern
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Schweizerisches Bundesrecht
Staats- und verwaltungsrechtliche Praxis des Bundesrates

und der Bundesversammlung seit 1903

Fortsetzung des Werkes von L. R. von Salis

Im Auftrage des schweizerischen Bundesrates

herausgegeben von

Prof. Dr. Walter Burckhardt

Das Werk umfasst 5 Textbände mit über 5000 Seiten und einen Register-
band. Es kostet Fr. 127.—

Proî. Dr. Blumenstein in der „Monatsschrift für bernisches Verwaltungs-
recht": Es ist für Theorie und Praxis von grösster Wichtigkeit, die einschlä-
gigen Gesetzgebungsmaterialien und Ausführungsverfügungen in einer über-
sichtlichen Zusammenstellung, wie sie hier gegeben wird, vor sieh zu haben.

Proî. Dr. E. Hafter in der „Schweiz. Zeitschrift für Strafrecht" : Das
Werk ist ein unvergleichlicher Führer.

Zeitschrift für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft: Wer sich
theoretisch oder praktisch mit der Staats- und verwaltungsrechtlichen Praxis
der Bundesbehörden zu befassen hat, muss zu diesem Werke greifen und
wird in ihm einen sichern Führer haben.

Behörden und öffentliche Bibliotheken, sowie die Mitglieder der eid-
genössischen Eäte erhalten die Bände mit 25% Eabatt (zuzüglich Porto)
beim Bezug durch den

Verlag Huber & Co., Aktiengesellschaft
59 Frauenfeld/Leipzig
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Bundesrechtspflege
Organisationsgesetz

Bundeszivilprozess, Bundesstrafprozess

— Ausgabe 1949 —

Bei der unterzeichneten Verwaltung ist erschienen und kann daselbst
bezogen werden:

Bundesrechtspflege
(Organisationsgesetz, Bundeszivilprozess, Bundesstrafprozess)

Diese 148 Seiten umfassende Broschüre enthält folgende Texte:
Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundes-

rechtspflege.
Bundesgesetz vom 4, Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess.
Bundesgesetz vom 15. Juni 1934 über die Bundesstrafrechtspflege mit den

durch das schweizerische Strafrecht und das Bundeegesetz über die
Organisation der Bundesrechtspflege getroffenen Abänderungen.

Reglement. ür das schweizerische Bundesgericht.

Preis (kartonniert) Fr. 2.80
Bei Zustellung gegen Nachnahme Fr. 8.10
Bei Einzahlungen auf Postcheckkonto (III 520) Fr. 3.—

Drucksachenbureau der Bundeskanzlei

Stellenausschreibungen
Die nachgenannten Besoldungen entsprechen den im Bundesratsbeschluss vom SO. Mai
1941 über die vorläufige Neuordnung der Bezüge und der Versicherungen des Bundes-
personals vorgesehenen Grundbesoldungen. Sie umfassen die gesetzlichen Zulagen nicht.

Anmeldestelle

Präsident des
Schweiz. Schul-

rates, Eidgenössi-
sche Technische

Hochschule,
Zürich 6

Amtsant

Abteilung
Tür Artillerie,

BernS

Vakante Stelle

Ordenti. Professur
für Grundlagen
der Maschinell-
konstruktion

ritt auf den 1. Okto

2 Instruktions-
offiziere der Artillerie

(Hauptmann)

Erfordernisse

Auskünfte erteilt
der Präsident des Schweiz.

Schulrates

ber 1949.

Dienst als Instruktions-
off iziers-Aspiran t

Besoldung
»r.

Gemäss
Regulativ

6584
bis

9896

An-
meldungs-

termln

25. Juni
1949

(D

20. Juni
1949
(1.)
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Anmeldestelle

Eidg.
Oberzolldirektion

In Bern

Zollkreisdirektion
In Genf

Zollkreisdirektion
in Basel

Generaldirektion
der Schweiz.
Bundesbahnen

In Bern

Vakante Stelle

Sekretär bei der
eidg. Oberzolldirek-
tion (zollfreier Wa-
renverkehr) in Bern

Zollinspektor
beim Hauptzollamt

Genève-gare
Cornavin

Sekretär bei der
Zollkreisdirektion

Basel

Sektionschef (Arzt
beim Oberbahnarzt)

bei der Generaldi-
rektion der Schweiz.

Bundesbahnen
in Bern

Erfordernisse Besoldung
Fr.

Die Bewerber müssen min- 4928
destens den Grad eines

Kontrollbeamten der Zoll-
verwaltung bekleiden

Umfassende Kenntnis des
Zolldienstes

Mindestens Kontrollbe-
amter der Zollverwaltung ;
Erfahrung in der Behand-
lung von Zollstrafsachen

Besitz des eidgenössischen
Arztdiploms, gute medizi-

nische Allgemeinausbildung.
Französisch als Mutter-

sprache, Beherrschung des
Deutschen und wenn mög-
lich Kenntnisse im Italie-
nischen . Alter nicht über

82 Jahre.

bis
8240

.

7044
bis

10356

4560
bis

7872

Guter Gesundheitszustand

An-
meldungs-

termin

19. Juni
1949

(l.)

19. Juni
1949

(1.)

1.9. Juni
1949

(1.)

(1.)
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